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Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzierungsgesetz geändert wird 

D· NÖ L d . h " h S' 
29, Apr;' 2�n3 

S le an esreglerung at In I rer Itzung vom . . . . . . . .. . . .. ... ....... . .. . . . .. folgende tellung-

nahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzierungsgesetz 

geändert wird, beschlossen: 

ZuZ.2: 

§ 2 Abs. 4 des Entwurfs, wonach Darlehens- und Währungstauschverträge gemäß Z. 1 

und 2 mit Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Voraussetzung haben, dass das je

weilige Land gegenüber dem Bund eine Haftung als Bürge und Zahler gemäß § 1357 

ABGB oder eine Garantie übernimmt, wird abgelehnt. 

So sehr es zu begrüßen ist, dass Gemeinden und Gemeindeverbänden die Möglichkeit 

eingeräumt werden soll, sich über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur 

(ÖBFA) zu finanzieren, so wenig kann akzeptiert werden, dass dabei die Länder eine 

Haftung oder Garantie übernehmen sollen und somit Ausfälle aus Landesmitteln 

abdecken müssen. 
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Darüber hinaus wäre mit dieser Regelung ein großer Aufwand verbunden, weil grundsätz

lich jede Haftungsübernahme einzeln durch den NÖ Landtag bewilligt werden müsste. 

Zudem könnten diese Haftungen ungünstige Auswirkungen auf das Rating des Landes 

Niederösterreich haben und damit zu einer Verteuerung der Refinanzierung der Finanz

schulden des Landes führen. 

Das Argument, wonach eine solche Bedingung ohne weiters in das Gesetz aufgenommen 

werden kann, weil die Länder selbst entscheiden können, ob sie den "Gemeinden bzw. 

Gemeindeverbänden die Finanzierung über die ÖBFA ermöglichen, ist in der Praxis nicht 

stichhaltig. 

Wenn den Gemeinden und den Gemeindeverbänden diese Möglichkeit grundsätzlich er

öffnet worden ist, werden sie die Länder darauf drängen, Haftungen zu übernehmen oder 

Garantien zu gewähren, um ihnen eine günstige Finanzierung über die ÖBFA zu gewähr

leisten. 

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände sind allerdings auch derzeit nicht von Finanzie

rungen durch die ÖBFA ausgeschlossen. Ländern, die ihren Gemeinden einen Zugang zu 

Finanzierungen durch die ÖBFA verschaffen wollen, steht es nämlich wie bisher frei, Dar

lehen bei der ÖBFA aufzunehmen und diese intern an die Gemeinden weiterzugeben. 

Dabei ergibt sich auch automatisch eine Haftung des Landes gegenüber der ÖBFA für die 

Schulden der Gemeinden. Durch Änderung der Erläuterungen zu § 2 Abs. 5 der Vereinba

rung über Form und Gliederung der Voranschläge und Rechnungsabschlüsse der Länder, 

der Gemeinden und von Gemeindeverbänden (vgl. Voranschlags- und Rechnungsab

schlußverordnung 1997 - VRV 1997) mittels Umlaufbeschlusses der Landesfinanzrefe

rentenkonferenz vom März 2002 sind für "andere Rechtsträger bei der Bundesfinanzie

rungsagentur aufgenommene Darlehen bzw. eingegangene Währungstauschverträge ( ... ) 

der voranschlagsunwirksamen Gebarung zuzurechnen". Dementsprechend würden diese 

Darlehen und deren Bedienung im Wege des betreffenden Landes auch nicht dessen 

Haushalt, somit auch nicht dessen administratives oder öffentliches Defizit oder dessen 

administrativen oder öffentlichen Schuldenstand belasten. 
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Als Alternative wird auf die "Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (ESG)" hinge-

wiesen (http://www.esg-ccs.ch). in der diese selbständig ihre Kapitalmarktgeschäfte bün

deln. Damit ist zum einen eine professionelle Betreuung auf hohem Niveau gewährleistet, 

zum anderen werden durch die sich daraus ergebenden großen Volumina sehr günstige 

Konditionen erzielt. Diesbezüglich könnten der Österreichische Gemeindebund und d er 

Österreichische Städtebund Aktivitäten setzen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ landesregierung 

Dr. P r  ö I1 

landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederästerreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederästerreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfertigung 

�� r.ßV1Vt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Präll 

Landeshauptmann 
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